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Aus dem Urteil des BVerG vom 26. Februar 2020

»Dem Einzelnen muss die Freiheit verbleiben, auf die Erhaltung des 

Lebens zielende Angebote auszuschlagen und eine seinem Verständnis 
von der Sinnhaftigkeit der eigenen Existenz entspringende 
Entscheidung, das eigene Leben mit Hilfe bereitstehender Dritter zu 
beenden, umzusetzen. Ein gegen die Autonomie gerichteter 

Lebensschutz widerspricht dem Selbstverständnis einer Gemeinschaft, 
in der die Würde des Menschen im Mittelpunkt der Wertordnung steht, 
und die sich damit zur Achtung und zum Schutz der freien 
menschlichen Persönlichkeit als obersten Wert ihrer Verfassung 
verpflichtet.« (Rn. 277)



Aus dem Schreiben »Samaritanus bonus« der Kongregation für die 
Glaubenslehre vom 14. Juli 2020

»Wie können wir sie [die Botschaft von der rettenden Gegenwart 
Gottes, SG] in eine Fähigkeit überführen, die Person des Kranken in der 
Endphase des Lebens zu begleiten, um ihr zu helfen, indem wir ihre 
unveräußerliche Menschenwürde, ihren Ruf zur Heiligkeit und damit 

den höchsten Wert ihrer eigenen Existenz immer respektieren und 
fördern?« (Einführung)

Der (assistierte) Suizid ist unter allen Umständen eine schwere Sünde, 
eine »›Beleidigung der Würde der menschlichen Person, […] ein 
Verbrechen gegen das Leben‹ (Iura et bona II, 1980)« (V, I). 
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Aus dem Schreiben »Samaritanus bonus« der Kongregation für die 
Glaubenslehre vom 14. Juli 2020

Die Menschenwürde ist »jedem Menschen eigen […], und zwar wegen 
des bloßen Faktums, dass er ein ›menschliches Wesen‹ ist.« 
(Einführung)

»Unabhängig von seiner körperlichen oder geistigen Verfassung behält 
der Mensch seine ursprüngliche Würde bei, nach dem Bild Gottes 
geschaffen zu sein.« (III)

»Die Würde des menschlichen Lebens, auch in seinen extremen Phasen 

des Leidens und des Todes, [ist zu] respektieren und jegliche Handlung 
gegen dieses Leben ab[zu]lehnen.« (III)



Aus dem Schreiben »Samaritanus bonus« der Kongregation für die 
Glaubenslehre vom 14. Juli 2020

»Tatsächlich bietet Gott, der Schöpfer, dem Menschen das Leben und 
seine Würde als kostbares Geschenk an, das geschützt und vermehrt 
werden soll und über das man letztendlich vor ihm Rechenschaft 
ablegt.« (III)
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Argumentation der Glaubenskongregation

• In seiner Liebe schenkt Gott dem Menschen ein Leben nach seinem 

Abbild.

• Darin liegt »das letzte Fundament der Menschenwürde« (SB III)

• Das menschliche Leben »ist immer ein Gut« (EV 34), hat immer einen 
»positiven Sinn« (SB III) und einen »Wert an sich« (SB IV).

• Das Subjekt kann über diesen Sinn und Wert nicht selbst ein Urteil 
fällen (es gibt hier keine Selbstbestimmung).

• Menschliches Leben und Autonomie »sind nicht auf dem gleichen 
Niveau« (SB V, 1)



Kritik

• Die Heiligkeit des Lebens erhält Vorrang vor der Würde der Person.

»Das vornehmste Geschöpf hat nicht ein ›Geschenk des Lebens‹ empfangen, sondern ein Geschenk 

freien Lebens mit der Kraft reflexiver Selbstunterscheidung von der eigenen präreflexiven naturalen

Unmittelbarkeit.« (Friedrich Wilhelm Graf)

• Negierung sittlicher Selbstbestimmung (am Lebensende).

• Kann das eigene Leben immer als ein von Gott gesegnetes Gut erfahren 

werden? (Gefahr des religiösen Paternalismus)

• Beihilfe zu gewähren kann in bestimmten Situationen als Ausdruck des 

Respekts von Würde begriffen und toleriert werden.

»Es kann Situationen geben, in denen jemand zu der Überzeugung kommt, in seiner Situation nur so seine 

Würde und Identität bewahren zu können, dass er sich selbst das Leben nimmt.« (Stephan Ernst)
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